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                                Hausordnung – Schulareal                            
 

Das vernünftige Zusammenleben in einer Gemeinschaft verlangt 
gegenseitige Achtung sowie die Einhaltung freiwillig auferlegter Normen. 
 

 

UNSERE REGELN DES ZUSAMMENLEBENS 
 

 Wir gehen freundlich und rücksichtsvoll miteinander um. 
 Wir bewegen uns im Schulgebäude langsam und leise. 
 Wir halten das Schulgelände und -gebäude sauber und gehen mit 

den Einrichtungsgegenständen sorgsam um. 
 Wir halten die Unterrichts- und Pausenzeiten ein. 
 Wir, die Klassensprecher, benachrichtigen bei Ausbleiben des 

Lehrers spätestens nach 10 Minuten die Schulleitung. 
 Wir halten uns während der Frühstücks- und Mittagspause bei 

schönem Wetter außerhalb der Schulgebäude auf. 
 Wir legen unsere Taschen und Jacken an die dafür vorgesehenen 

Plätze. 
 Wir halten die Fluchtwege frei. 
 Wir, die Schüler der 5-10 Klassen, verlassen das Schulareal 

während des Unterrichtstages nicht.  
 Wir sitzen in der Mensa alle an unserem Platz. 
 Unser Handy bleibt während des Unterrichts und während des 

Mittagessens in der Mensa ausgeschaltet in der Schultasche. Bei 
der Nutzung unserer Handys beachten wir grundlegende Regeln 
des Umgangs miteinander und den uneingeschränkten Schutz der 
Privatsphäre anderer.“ 

Im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulareal ist das Rauchen sowie der 
Besitz, der Konsum und die Weitergabe von Alkohol und Betäubungsmitteln im 
Sinne der §§ 1 Abs. 1 und 2 Betäubungsmittelgesetz verboten. 
In den Fachräumen gilt die entsprechende Fachraumordnung. 
Für Wertgegenstände wird vom Schulträger keine Haftung übernommen.  
Fundsachen sind im Sekretariat abzugeben. 
Der Aufenthalt schulfremder Personen auf dem Schulareal bedarf der  
Zustimmung des Schulleiters. 
 

Verstöße gegen die Hausordnung werden in angemessener Weise 
entsprechend §§ 51, 52 des Thüringer Schulgesetzes geahndet. 
 
gez. 
Dirk Schmidt 
Schulleiter 
 
Anlagen: 1. Nutzungsordnung zum Gebrauch der Computereinrichtungen  
       2. Bibliotheksordnung  
       3. Ordnung des Schülercafès 
       4. Unterrichtszeiten 


